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Sehr geehrte Frau Lindscheid,

Ihre öffentliche Bekanntmachung vom 03. Mai 2022 ignoriert vollständig die Bitte von mehr als 2.000 
betroffenen Einwender:innen (ca. 10% der Gernsheimer Bevölkerung, ca. 25% der Wahlberechtigten) 
nach einer Erörterung in Form einer Präsenzveranstaltung. Dies erscheint mit Blick auf die Gesamtheit 
der betroffenen Bürger:innen, deren Sorgen sowie der Komplexität des Sachverhaltes völlig 
inakzeptabel. 

 Mit einer Online-Konsultation schließen Sie mutmaßlich ca. die Hälfte aller Einwender:innen 
vom Erörterungsprozess aus. Es ist davon auszugehen, dass dieser Personenkreis sowohl oft 
nicht über die technischen Möglichkeiten als auch über die erforderliche Routine verfügt, an 
einer Online-Konsultation teilzunehmen. Diese Tatsache haben wir in zahlreichen Gesprächen 
von unseren Unterstützern bestätigt bekommen. 

 Völlig unverständlich ist es auch, dass Sie im Januar bei einer Covid-19-Inzidenz weit über 
1000 auf eine Offenlage unter fragwürdigen Bedingungen in Präsenz bestanden haben. 
Aktuell wird bei einer deutlich niedrigeren Inzidenz, nun mit Bezug auf die Covid-19-Inzidenz, 
eine digitale Erörterung angekündigt.

 Aus den vielfältigen Schreiben, welche allen Einwender:innen zugegangen sind, ist nicht 
ersichtlich ist, wie hier eine zielführende Veranstaltung möglich sein soll. Sie führen an, dass 
die Online-Konsultation die Gelegenheit gibt, die Sachargumente nur der eigenen 
Einwendung  noch einmal näher zu erläutern. Dies verhindert systematisch einen 
konstruktiven Austausch und Dialog.

 In Anbetracht der Bedeutung für betroffenen Bürger:innen bitten wir Sie, die Durchführung des 
Erörterungsverfahrens in Präsenz zu ermöglichen. Nur so lässt sich ein transparentes, 
bürgernahes, demokratisches Verfahren sicherstellen. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass 
die mit  der digitalen Konsultation verbundenen Einschränkungen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung eine verfassungsgemäß garantierte Verhältnismäßigkeit nicht 
gewährleistet. Sie führen zu unangemessenen Einschränkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
beim Genehmigungsverfahren.

In Erwartung eine für uns positiven und zeitnahen Antwort verbleiben wir 
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mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Architekt Heiko Feuchter
stellvertretend. für die Bürgerinitiative Bi8!
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